
  
 

Eventschloss Schönfeld / Schönfelder Straße 1 / 39628 Bismark 

Veranstaltung: 

Name/Kontakt DJ: 

Hausordnung für die Musiker 
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Keine musikalischen Darbietungen & Mikrofondurchsagen nach 22:00 Uhr auf der 
Terrasse/im Park 

Keine Boxen o.ä. auf der Terrasse / im Park nach 22:00 Uhr, davor muss auf eine 
angemessene Lautstärke außerhalb des Gebäudes geachtet werden, vielen Dank. 

Laut Lärmschutzverordnung darf die Lautstärke bei geschlossenem Fenster nicht mehr 
als 100db betragen. Unser Servicepersonal ist geschult und wird sich ggf. melden. 

Das Abkleben von Kabeln in Laufrichtung ist Pflicht, bitte nur Gaffa Premium 
verwenden 

Bitte keine Nebelmaschinen im Raum und Konfetti-Shooter grundsätzlich. Das Objekt 
ist flächendeckend mit einer Brandmelde-Anlage und Aufschaltung zur Feuerwehr 
ausgestattet. Verursachte Kosten trägt der DJ. Nebelmaschinen auf der Terrasse/im 
Park sind erlaubt 

6 . Der Anordnung des Personals ist Folge zu leisten. 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die zuständige Leitung, vielen Dank und eine tolle 
Veranstaltung! 

Mit besten Grüßen 
Manuel Scpincka 

Mit Unterschrift bestätigen Sie die Kenntnisnahme 

Ort / Datum / Unterschrift 


